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Der Wortlaut wird im Folgenden bekannt gegeben: 



.... 

Ordnung 
zur Änderung der Bachelorprüfungsordnung (BPO) 

des Studiengangs Mechatronik an der Fachhochschule Südwestfalen Standort Iserlohn 

Vom 26 . November 2007 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GY.NRW. S. 474) hat die 
Fachhochschule Südwestfalen die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel 1 

Die Bachelorprüfungsordnung (BPO) des Studiengangs Mechatronik an der Fachhochschule 
Südwestfalen in Iserlohn vom 26. Oktober 2006 (Amtliche Bekanntmachung der Fachhochschule 
Südwestfalen -Verkündungsblatt der Fachhochschule Südwestfalen- vom 08. November 2006), wird 
wie folgt geändert: 

1 . Nach § 28 Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

(5) Das Kolloquium kann mit Zustimmung des Betreuers oder der Betreuerin per 
Videokonferenz durchgeführt werden. Der Betreuer oder die Betreuerin und der oder die 
Studierende müssen sich in einem Raum befinden, der Korreferent oder die Korreferentin kann 
per Videokonferenz zugeschaltet werden. 

2. Aus§ 28 Absatz 5 wird Absatz 6. 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie wird in der Amtlichen 
Bekanntmachung der Fachhochschule Südwestfalen - Verkündungsblatt der Fachhochschule 
Südwestfalen - veröffentlicht. 

Diese Ordnung wird nach Überprüfung durch das Rektorat der Fachhochschule Südwestfalen 
aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Maschinenbau vom 
14. November 2007 ausgefertigt. 

26. November 2007 

chschule Südwestfalen in Iserlohn 

Professor Dr. J. Liese 
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